
Antrag der Finanzkommission vom 20. Januar 2016 
 

Ergänzungsleistungsgesetz 
zur AHV und IV 
 
Änderung vom 
 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

 
I. 

Das Ergänzungsleistungsgesetz vom 15. Februar 19731 zur AHV und IV wird wie folgt geän-
dert: 

 
§ 13 Finanzierung 
1 Der auf den Kanton entfallende Anteil an den Aufwendungen für die Ergänzungsleistungen 
wird wie folgt getragen: 

a. die Einwohnergemeinden tragen die jährlichen Ergänzungsleistungen für AHV-Bezieh-
ende, die in Heimen leben und die vor Erreichen des AHV-Alters keine Ergänzungsleis-
tungen bezogen haben, im Umfang desjenigen Anteils, der die jährlichen Ergänzungs-
leistungen für zu Hause lebende Personen übersteigt; 

b. der Kanton trägt die übrigen Ergänzungsleistungen. 
2 Der einzelne Gemeindeanteil richtet sich nach der Einwohnerzahl. 

 
II. 

Das Finanzausgleichsgesetz vom 25. Juni 20092 wird wie folgt geändert: 

 
§ 15c Leistungen des Kantons, Ergänzungsleistungen 
1 Zur Kompensation der EL-Entlastung des Kantons durch die kommunale Pflegefinanzierung in 
den Jahren 2011 bis 2015 leistet der Kanton den Einwohnergemeinden im Jahr 2015 einmalig 
und abschliessend CHF 15 Millionen. 
1 2   1 Zur Kompensation der Aufgabenverschiebung «EL-AHV/EL-IV» leistet der Kanton den 
Einwohnergemeinden jährlich CHF 14,3 Millionen. 
2 3   2 Der einzelne Gemeindeanteil richtet sich nach der Einwohnerzahl. 

 
III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

 
IV. 

1 SGS 833, GS 25.130 
2 SGS 185, GS 36.1176 
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Diese Änderungen treten rückwirkend auf den 1. Januar 2016 in Kraft. 

 



Antrag der Finanzkommission vom 20. Januar 2016 

 

 

Landratsbeschluss 

Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV / Neuaufteilung 
der Ergänzungsleistungen 

 

Vom 

 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

1.  Das Ergänzungsleistungsgesetz vom 15. Februar 19731
 zur AHV und IV wird gemäss 

Beilage geändert. 

2.  Das Dekret vom 20. September 20012
 über die Beibehaltung der geltenden Kosten-

verteilung der Ergänzungsleistungen zwischen Kanton und Gemeinden wird per 1. 
Januar 2016 aufgehoben. 

3. Ziffer 1 untersteht der Volksabstimmung gemäss §§ 30 und 31 der Kantonsverfas-
sung vom 17. Mai 19843. 

4. Die Aufhebung gemäss Ziffer 2 tritt unabhängig von der Änderung gemäss Ziffer 1 in 
Kraft. 

5. Zur Kompensation der EL-Entlastung des Kantons durch die kommunale Pflegefinan-
zierung in den Jahren 2011 bis 2015 leistet der Kanton den Einwohnergemeinden im 
Jahr 2015 einmalig und abschliessend CHF 15 Millionen. 

6. Ziffer 5 untersteht der Volksabstimmung gemäss § 31 Absatz 1 Buchstabe b der Kan-
tonsverfassung vom 17. Mai 19844. 

5.  7. Die in der Landratsvorlage «Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz 
über die Krankenversicherung (EG KVG), Umsetzung der neuen Pflegefinanzierung» 
(2010- 293) gemachte Zusage, die Thematik der EL-Entlastung des Kantons infolge 
der neuen Pflegefinanzierung in der Konsultativkommission Aufgabenteilung und Fi-
nanzausgleich (KKAF) zu behandeln, wird mit dieser Vorlage als erfüllt betrachtet. 

 

Liestal, 

Im Namen des Landrates 

der Präsident: 

der Landschreiber: 

1 SGS 833, GS.25.130 
2 SGS 833.3, GS 34.0256 
3 SGS 100, GS 29.276 
4 SGS 100, GS 29.276 
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